
 

 

Z-40.11-127  2. Juni 2016   
28. Februar 2017  

Haase GFK-Technik GmbH 

Adolphstraße 62 

01900 Großröhrsdorf  

 

Doppelwandige Flachbodenbehälter 

aus GFK mit innerer Vliesschicht 

Typ K10D, K13D, K15D, K17D, K19D, K22D, K25D, K30D, K35D, K40D, K15DA und K19DA  

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.11-127 vom 23.10.2013. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

02.06.2016 II 24-1.40.11-34/16 

über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 23. Oktober 2013 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Ko-
pien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ge-
ändert und ergänzt: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

 (1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind stehende zylindrische, 
doppelwandige Flachbodenbehälter aus textilglasverstärktem ungesättigtem Polyesterharz 
bzw. Phenacrylatharz mit einer inneren Schutzschicht (Vliesschicht). Die Behälter sind in 
Anlage 1 dargestellt. 

 (2) Die Behälter dürfen in Gebäuden und im Freien aufgestellt werden, jedoch nicht in explo-
sionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1.  

 (3) Die am Aufstellungsort auf die Behälter einwirkende Windlast (Böengeschwindigkeits-
druck nach DIN EN 1991-1-4/NA:2010-121) darf maximal q = 0,8 kN/m² und der 
charakteristische Wert der Schneelast auf dem Boden darf maximal sk = 1,49 kN/m² 
betragen. 

 (4) Die Behälter dürfen zur drucklosen Lagerung der nachfolgend aufgeführten Flüssigkeiten 
verwendet werden. 

 Heizöl EL nach DIN 51603-12 

 Dieselkraftstoff nach DIN EN 5903 

 Dieselkraftstoff DIN EN 142144 

 Gebrauchte Schmier- und Hydrauliköle 

 Frische Schmier- und Hydrauliköle 

 Die maximale Betriebstemperatur darf 40 °C betragen. 

 (5) An den Überwachungsraum ist ein nach dem Unterdruckverfahren arbeitender Leck-
anzeiger anzuschließen. 

(6) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt. 

(7) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfällt für den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG5. Der Verwender hat 
jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung zu prüfen, ob die gesamte 
Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl diese für den Zulassungsgegenstand 
entfällt. 

 (8) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1) be-
zieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und nicht 
auf die Verwendung im Sinne der späteren Nutzung. 

  

 
1 

 DIN EN 1991-1-4/NA:2010-10 Nationaler Anhang - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1 - 4: 

Allgemeine Einwirkungen Windlasten 
2
  DIN 51603-1:2011-09 Flüssige Brennstoffe – Heizöle – Teil 1: Heizöl EL; Mindestanforderungen  

3
  DIN EN 590:2010-05 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Dieselkraftstoff – Anforderungen und Prüfverfahren; 

Deutsche Fassung EN 590:2009+A1:2010 
4
  DIN EN 14214:2010-04 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Fettsäure-Methylester (FAME) für Dieselmotoren – 

Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 14214:2008+A1:2009 
5
  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 
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Der Abschnitt 3 (Bestimmungen für Entwurf und Bemessung) wird um den folgenden Absatz 
ergänzt: 

 (4) Abhängig vom Behältertyp und der Erdbebenzone (siehe dazu Berechnungsempfehlung 
40-B36) sind bei Aufstellung der Behälter in einem Gebiet mit Gefährdung durch Erdbeben 
die maximal zulässigen Tankhöhen nach Anlage 7 zu beachten. Zusätzlich ist bei Aufstel-
lung in Erdbebenzone 3 als Unterlage eine Antirutschmatte entsprechend Anlage 3 
Abschnitt 4.2 zu verwenden. 

 

Der Abschnitt 5.1.5 (Betrieb) wird um den folgenden Absatz ergänzt: 

(6) Bei Betrieb der Behälter in einem durch Erdbeben gefährdeten Gebiet ist nach dem Ein-
treten eines Erdbebens durch einen Fachbetrieb im Sinne von § 3 der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 31. März 2010 (BGBl. I S. 377) 
zu prüfen, ob ein einwandfreier Weiterbetrieb gewährleistet ist. 

 

Der Abschnitt 5.3 wird um den folgenden Absatz ergänzt: 

(3) Zusätzlich ist bei Behältern, die über den Scheitel hinaus überflutet werden können, unter 
Einbeziehung aller Verbindungen der Rohrleitungen und Anschlüsse an den Behälter eine 
Überdruckprüfung mit 20 mbar durchzuführen. Der Druck ist gleichmäßig innerhalb von 4 bis 
6 Minuten aufzubringen. Die Anforderung ist erfüllt, wenn der Druck mindestens 1 Minute 
gehalten wird.  
 

Der Abschnitt 1.1 von Anlage 5 erhält folgende neue Fassung: 

1.1 Eingangskontrollen der Ausgangsmaterialien 

 Der Antragsteller hat anhand von Bescheinigungen 3.1. nach DIN EN 102047 der Hersteller 
der Ausgangsmaterialien oder durch Prüfungen nachzuweisen, dass Harze und Verstär-
kungswerkstoffe sowie die Unterlagen den in Anlage 3 festgelegten Baustoffen entsprechen. 
Bei Ausgangsmaterialien mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ersetzt das bauauf-
sichtliche Übereinstimmungszeichen die Bescheinigung 3.1. nach DIN EN 10204. 

 

Die Anlage 3 wird durch folgenden Abschnitt 4 ergänzt: 

 4 Unterlagen 

 4.1 Filz 

 Nadelfilz - Bahnen 200 cm 

 4.2 Antirutschmatte 

 Regupol 7210 LS Plus mit einer Dicke von 3 mm und mit einem Reibbeiwert von mindestens 

 ≥ 0,6 

 

  

 
6
  Berechnungsempfehlungen für zylindrische Behälter und Silos, Berücksichtigung des Lastfalls Erdbeben, 40-B3, 

Ausgabe: April 2013, erhältlich beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) 
7
  DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen; Deutsche Fassung 

EN 10204:2004 
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Flachbodenbehälter mit Leckschutzauskleidung Anlage 7 

Behälter in Erdbebengebieten  

 

Die folgende Anlage 7 wird ergänzt: 

 

 

Tanktyp Durchmesser 
[m] 

Max. Tankhöhe 
[m] 

Max. zul. 
Erdbebenzone 

K10-D 1,03 1,3 3 

1,5 2 

K13-D 1,3 1,5 3 

1,85 2 

K15-D 1,5 1,85 3 

K15-DA 1,5 1,85 3 

K17-D 1,7 1,85 3 

K19-D 1,92 1,85 3 

K19-DA 1,92 1,85 3 

K22-D 2,2 1,85 3 

K25-D 2,5 1,85 3 

K30-D 3,0 1,85 3 

 

 

Holger Eggert  Beglaubigt 

Referatsleiter 
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